Kennzeichnung und Registrierung von Pferden „Equidenpass“

Die EU-weit gültige Verordnung (EG) der Kommission Nr. 504/2008 zur Identifi zierung von Equiden sowie die österreichische Tierkennzeichnungs- u. Registrierungsverordnung 2009, BGBl. II Nr. 291/2009 enthalten Vorschriften über die Kennzeichnung und Registrierung von Pferden sowie über Pferdepässe. Unter „Equiden“ sind Pferde, Ponys, Esel, Maultiere, Maulesel und Zebraartige zu verstehen. Spätestens seit dem 1. Jänner 2010 dürfen Equiden nur gehalten werden, wenn sie identifi ziert sind. Die Verpfl ichtung zur Veranlassung (Antrag an eine berechtigte Stelle) der Identifi zierung der Pferde liegt beim Tierbesitzer.

Die Identifi zierung erfolgt im Regelfall durch Chippen und Beschreibung des Tieres, sowie Ausstellung eines lebenslang gültigen Identifi zierungsdokumentes (sog. „Pferdepass“). Der Pferdepass muss die Equiden ständig begleiten. Auch wer mit einem Pferd unterwegs ist (geritten, gefahren oder transportiert), muss einen Equidenpass mitführen. Ausgenommen sind Fohlen bei Fuß, Weidegang, Ausritte bis zu drei Stunden Fußwegentfernung, Geländewettbewerbe und Notfälle.

Stellen zur Ausstellung von Equidenpässen:

- für registrierte Zuchtpferde:

􀂁 die Zuchtverbände (behördlich anerkannte Pferdezuchtorganisationen), in deren Zuchtbuch das Pferd eingetragen ist;

- für registrierte Sportpferde:

􀂁 der Bundesfachverband für Reiten und Fahren, Geiselbergstr. 26-32, 1110 Wien

- für alle sonstigen Pferde:

􀂁 das Amt der NÖ Landesregierung im Wege des NÖ Tiergesundheitsdienstes, Schillerring 13, 
3130 Herzogenburg; Tel. 02782/84109 DW 15

􀂁 wahlweise auch beide oben genannten Organisationen

Vorgangsweise für die Ausstellung von Equ idenpässen:

1. Anforderung des Antragsformulars bei der ausstellenden Stelle z.B.: Zuchtverband oder dem NÖ Tiergesundheitsdienst

2. Ausfüllen des Antrages durch den Tierbesitzer, Beschreibung des Tieres und Implantieren des Transponders (Chip) durch den Tierarzt vor Ort. Nach dem Chippen des Pferdes müssen auf das ausgefüllte Antragsformular die Chipaufkleber mit der Transpondernummer (Barcode) angeheftet werden. Ein Chipaufkleber wird in den Equidenpass eingeklebt.

3. Rücksendung des Antragsformulars an die ausstellende Stelle.

4. Von dieser wird dem Antragsteller (dem Tierhalter) letztlich das fertige Dokument zugesendet.

Vorgangsweise bei Schlachtung oder Tod des Pferdes:

Im Falle der Schlachtung eines Equiden ist der Pass dem für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung verantwortlichen amtlichen Tierarzt zu übergeben. Bei Tod oder Tötung des Pferdes ist der Pferdepass zusammen mit dem vom Tierkörperbeseitigungsbetrieb ausgestellten Übernahmeschein bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von sieben Tagen abzugeben.

Meldung der Tierhaltung

Unabhängig von der Verpfl ichtung zur Identifi zierung eines Equiden mittels Equidenpass hat jeder Halter von Equiden (Tierhalter) seit 15. September 2009 die Verpfl ichtung, so ferne dies noch nicht erfolgt ist, die Aufnahme der Tierhaltung unter Angabe diverser persönlicher Daten und von Betriebsdaten bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden.
